
  Standesamt Erlenbach a.Main, 10.08.2023 
 

Erforderliche Unterlagen zur Anmeldung einer Eheschließung 

Welches Standesamt für die Anmeldung der Eheschließung zuständig ist, hängt vom Wohnsitz der 
Eheschließenden ab. Bestehen unterschiedliche Wohnsitze, können sie sich aussuchen, bei welchem 
der zuständigen Standesämter sie die Eheschließung anmelden wollen. 

Die Zuständigkeitsregelung ist jedoch nur für die Anmeldung der Eheschließung bindend. Die Ehe kann 
vor jedem Standesamt in Deutschland geschlossen werden, wenn bei der Prüfung der 
Ehevoraussetzungen durch das Anmeldestandesamt kein Ehehindernis festgestellt wurde und sich seit 
der Anmeldung keine Änderungen in den tatsächlichen Verhältnissen (bezüglich der 
Ehevoraussetzungen) der Eheschließenden ergeben haben. Die Eheschließung hat innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Anmeldung zu erfolgen, sonst ist ein erneutes Anmeldeverfahren 
notwendig. Beide Eheschließenden müssen volljährig sein. 

Von Eheschließenden, die beide noch nicht verheiratet waren und volljährig und Deutsche 
sind: 

 Einen beglaubigten Ausdruck aus dem Geburtenregister (nicht älter als 6 Monate), erhältlich 
beim Standesamt, das für den Geburtsort zuständig ist. 

 Eine Meldebescheinigung mit Angabe des Familienstandes und der Staatsangehörigkeit, 
erhältlich beim Einwohnermeldeamt des Hauptwohnsitzes. 

 Eine Geburtsurkunde oder einen beglaubigten Ausdruck aus dem Geburtenregister 
gemeinsamer Kinder (nicht älter als 6 Monate), erhältlich beim Standesamt, das für den 
Geburtsort des Kindes zuständig ist. 

 Ein gültiger Reisepass oder Personalausweis. 

Von Eheschließenden, die bereits verheiratet waren oder in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft gelebt haben: 

Zusätzlich ein urkundlicher Nachweis über die Auflösung der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft (z. 
B. Tod, Scheidung, gerichtlichen Aufhebungsbeschluss). In der Regel kann der Nachweis durch eine neu 
ausgestellte Ehe- oder Lebenspartnerschaftsurkunde oder einen beglaubigten Ausdruck aus dem Ehe- 
oder Lebenspartnerschaftsregister dieser Ehe oder Lebenspartnerschaft erbracht werden 

Von Eheschließenden, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen: 
Ausländer müssen, außer im Fall einer gleichgeschlechtlichen Ehe, ein Ehefähigkeitszeugnis ihrer 
Heimatbehörde vorlegen. Ist das nicht möglich, muss eine Befreiung durch den Präsidenten des in der 
Bundesrepublik Deutschland zuständigen Oberlandesgerichts beigebracht werden. 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 Alle Urkunden müssen im Original vorliegen, Fotokopien können nicht anerkannt werden! 
 Fremdsprachige Urkunden werden in internationaler Form oder zusammen mit einer 

Übersetzung (durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Übersetzer oder Dolmetscher!) 
benötigt. 

 In besonderen Fällen können weitere Unterlagen erforderlich sein! Ihr zuständiges 
Standesamt berät Sie gerne. 

Rechtsgrundlagen: §§ 11 bis 13 Personenstandsgesetz (PStG) und §§ 1303 - 1309 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB)  


